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Text 

Besondere Zustimmungserfordernisse 

§ 10. (1) Werden durch die Spaltung Rechte beeinträchtigt, die in der Satzung (dem 
Gesellschaftsvertrag) einem einzelnen Anteilsinhaber oder einzelnen Anteilsinhabern insbesondere bei 
der Geschäftsführung der Gesellschaft, bei der Bestellung von Geschäftsführern oder des Aufsichtsrats 
oder bei der Übertragung von Geschäftsanteilen eingeräumt sind, so bedarf auch der Spaltungsbeschluß 
der Zustimmung dieses Anteilsinhabers (dieser Anteilsinhaber), es sei denn, daß die Satzung (der 
Gesellschaftsvertrag) der beteiligten Gesellschaften im Spaltungsplan gleichwertige Rechte festlegen. 

(2) Sieht die Satzung (der Gesellschaftsvertrag) für einzelne Beschlußgegenstände eine 
Beschlußmehrheit über die Mehrheit von drei Vierteln des bei der Beschlußfassung vertretenen 
Nennkapitals oder der abgegebenen Stimmen vor, so bedarf auch der Spaltungsbeschluß dieser Mehrheit, 
es sei denn, daß in der Satzung (im Gesellschaftsvertrag) der beteiligten Gesellschaften durch 
entsprechende Gestaltung der Beschlußmehrheiten die Rechte der Minderheit gewahrt werden. 

(3) Sind die Aktien (Geschäftsanteile) der übertragenden Gesellschaft frei übertragbar und macht die 
Satzung (der Gesellschaftsvertrag) einer neuen Gesellschaft die Übertragung von bestimmten 
Voraussetzungen, insbesondere von der Zustimmung der Gesellschaft abhängig, so bedarf der 
Spaltungsbeschluß der Zustimmung aller Gesellschafter der übertragenden Gesellschaft. 

(4) Ist nach den vorhergehenden Vorschriften die Zustimmung eines Gesellschafters erforderlich, so 
kann diese auch außerhalb der Hauptversammlung (Generalversammlung) erteilt werden. In diesem Fall 
muß sie gerichtlich oder notariell beglaubigt unterfertigt sein und der übertragenden Gesellschaft 
spätestens innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Beschlußfassung zugehen; der Spaltungsplan 
ist in die Zustimmungserklärung aufzunehmen oder dieser als Anlage beizufügen. 
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